
Schriftlicher Bericht des Vorstands zu Punkt 6 der Tagesordnung 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung zu Punkt 6 der Tagesordnung vor, den 
Vorstand zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft durch 
einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 3.992.544 neuen, auf den Namen lautenden 
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu EUR 3.992.544,- zu erhöhen (Genehmigtes 
Kapital 2010/I). Die Ermächtigung ist bis zum 17. Juni 2015 befristet. Die Bestimmung der weiteren 
Einzelheiten obliegt dem Vorstand. 

Das genehmigte Kapital soll es der Gesellschaft ermöglichen, sich bei Bedarf zügig und flexibel 
Eigenkapital zu günstigen Konditionen zu beschaffen. 

Im Fall der Ausnutzung des genehmigten Kapitals ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht zu 
gewähren. Das Bezugsrecht kann jedoch vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats bei der 
Ausnutzung des genehmigten Kapitals in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden: 

a) Der Ausschluss des Bezugsrechts zum Ausgleich von Spitzenbeträgen ist eine Maßnahme, die 
aus technischen Gründen zur Durchführung einer Kapitalerhöhung, insbesondere zur Herstellung 
eines praktikablen Bezugsverhältnisses, erforderlich und angemessen ist. Der Ausschluss des 
Bezugsrechts für Spitzenbeträge erleichtert die Abwicklung der Zuteilung von Bezugsrechten und 
deren Ausübung. 

b) Der Beschlussvorschlag sieht ferner vor, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats zur 
Gewinnung von Sacheinlagen, insbesondere im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen 
oder beim Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 
Unternehmen, das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen kann. Die Gesellschaft beabsichtigt, 
durch Akquisitionen ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und dadurch langfristige und 
kontinuierliche Ertragszuwächse zu ermöglichen. Die Gesellschaft soll die Möglichkeit erhalten, 
auf nationalen und internationalen Märkten schnell und flexibel auf vorteilhafte Angebote oder 
sich sonst bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen oder Teilen von Unternehmen 
oder Beteiligungen an Unternehmen reagieren zu können. Erfahrungsgemäß verlangen 
Eigentümer interessanter Akquisitionsobjekte als Gegenleistung für die Veräußerung oftmals 
nicht Geld, sondern Aktien. Im Wettbewerb um attraktive Beteiligungen können sich daher 
Vorteile ergeben, wenn einem Verkäufer als Gegenleistung neue Aktien der Gesellschaft 
angeboten werden können. Weil eine Ausgabe von Aktien bei sich abzeichnenden 
Akquisitionsmöglichkeiten mit regelmäßig komplexen Transaktionsstrukturen im Wettbewerb der 
potenziellen Erwerbsinteressenten kurzfristig erfolgen muss, ist der Weg über die Ermächtigung 
zur Ausgabe von Aktien unter Schaffung eines genehmigten Kapitals erforderlich. Der Vorstand 
wird jeweils im Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Ausnutzung des 
genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen soll, 
sobald sich Möglichkeiten zur Akquisition konkretisieren. Er wird das Bezugsrecht der Aktionäre 
nur dann ausschließen, wenn der Erwerb gegen Ausgabe von Aktien der Gesellschaft im 
wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre liegt. Der Ausgabebetrag für die 
neuen Aktien würde dabei vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter 
Berücksichtigung der Interessen der Gesellschaft festgelegt werden. Konkrete Erwerbsvorhaben, 
zu deren Durchführung das Grundkapital unter Bezugsrechtsausschluss erhöht werden soll, 
bestehen zurzeit nicht. 

c) Schließlich sieht der Beschlussvorschlag die Ermächtigung vor, bei Ausgabe der neuen Aktien 
gegen Bareinlage einen Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG vorzunehmen. 
Diese Ermächtigung bezieht sich nicht auf den gesamten Betrag des genehmigten Kapitals, 
sondern auf maximal 10% des Grundkapitals. Die 10%-Grenze des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG darf 
insgesamt nur einmal ausgenutzt werden. Das heißt, wenn und soweit die Gesellschaft nach dem 
Beschluss der Hauptversammlung zu Punkt 6 der Tagesordnung während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung von gleichzeitig bestehenden Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss nach 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, beispielsweise im Zusammenhang mit der Wiederveräußerung eigener 
Aktien oder der Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Gebrauch 
macht, reduziert sich die Anzahl der Aktien, die bei einer Kapitalerhöhung aus dem Genehmigtem 
Kapital 2010/I unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden 
können, entsprechend. Das Gesetz erlaubt zudem einen Bezugsrechtsausschluss nach § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG nur dann, wenn der Ausgabepreis den Börsenpreis der bereits 
börsennotierten Aktien mit im Wesentlichen gleicher Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet. 
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Ein Abschlag von 3 % bis 5 % vom aktuellen Börsenkurs wird in der Regel nicht als wesentlich 
angesehen. Der Abschlag soll in jedem Fall so gering wie möglich gehalten werden. Vorstand und 
Aufsichtsrat halten die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG für notwendig, um die sich in der Zukunft bietenden Möglichkeiten des Kapitalmarkts schnell 
und flexibel ausnutzen zu können, ohne die für eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht 
erforderlichen formalen Schritte und gesetzlichen Fristen einhalten zu müssen. Durch die 
Ausgabe der Aktien in enger Anlehnung an den Börsenpreis werden auch die Belange der 
Aktionäre gewahrt. Denn diese müssen keine nennenswerten Kursverluste befürchten und 
können ggf. zur Erhaltung ihrer Beteiligungsquote erforderliche Aktienzukäufe zu vergleichbaren 
Preisen über die Börse vornehmen. Durch die Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses nach 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG wird die Verwaltung in die Lage versetzt, kurzfristig günstige 
Börsensituationen wahrzunehmen. Zusätzlich können durch Vermeidung eines 
Bezugsrechtsabschlags die Eigenmittel in einem größeren Umfang gestärkt werden als bei einer 
Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht. 

Über die Einzelheiten der Ausnutzung der Ermächtigung wird der Vorstand in der ordentlichen 
Hauptversammlung berichten, die auf eine etwaige Ausgabe von Aktien der Gesellschaft aus 
genehmigtem Kapital unter Bezugsrechtsausschluss folgt. 
 

Hamburg, im April 2010 

Tipp24 SE 

– Der Vorstand – 


